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M U S T E R - A B W E N D U N G S V E R E I N B A R U N G 
 
 
 
Vertragsinhaber: 
Anschrift: 
Abnahmestelle: 
Kundennummer:                                              Zählernummer: 
 
 
 
Sehr geehrte(r) Herr/Frau 
 

zur Abwendung der bevorstehenden Sperrung der Stromversorgung bieten wir Ihnen 
folgende Abwendungsvereinbarung an, mit der Sie den Zahlungsrückstand mittels einer 
zinsfreien Ratenzahlung ausgleichen können und die zukünftige Weiterversorgung mit Strom 
durch uns auf Vorauszahlungsbasis erfolgt. 
Offene Forderung für oben benannte Abnahme Stelle in Höhe von    XXXXX,XX € ist in 
folgenden Raten zu bezahlen: 
 

1. Rate fällig am XX.XX.XXXX XXX,XX Euro 
2. Rate fällig am XX.XX.XXXX XXX,XX Euro 
3. Rate fällig am XX.XX.XXXX XXX,XX Euro 
4. Rate fällig am XX.XX.XXXX XXX,XX Euro 
5. Rate fällig am XX.XX.XXXX XXX,XX Euro 
 usw.   
   

Aufgrund des bestehenden Zahlungsrückstandes erfolgt die Weiterbelieferung mit Strom 
auf Vorauszahlungsbasis gem. § 14 Abs. 1 und 2 der StromGVV “Vorauszahlungen”. Deshalb 
haben Sie für die Dauer der hier aufgeführten Ratenzahlung die monatlichen Abschläge, 
abweichend zum normalen Abschlagsplan, wie folgt im Vorhinein zu bezahlen. Die 
Vorauszahlungen werden mit der nächsten Jahresverbrauchsabrechnung verrechnet. Bei 
Wegfall der Verpflichtung zur Vorauszahlung erhalten Sie einen Kundenbrief mit den 
neuen Fälligkeitsterminen der monatlichen Abschläge. 
  
Abschlag Monat/Jahr                       fällig am    xx.xx.xxxx               xxx,xx € 
Abschlag Monat/Jahr                       fällig am    xx.xx.xxxx               xxx,xx € 
Abschlag Monat/Jahr                       fällig am    xx.xx.xxxx               xxx,xx € 
usw. 
 

Die Raten und die Vorauszahlungen sind so zu zahlen, dass sie am Fälligkeitstag bei uns 
eingegangen sind. 
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Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Versorgung mit Strom - nach durchgeführter 
Verhältnismäßigkeitsprüfung und vorausgehender Sperrankündigung gem. § 19 Abs. 4 
StromGVV einstellen werden, wenn Sie gegen die Verpflichtungen aus dieser 
Abwendungsvereinbarung verstoßen. Eine weitere Abwendungsvereinbarung zu diesem 
offenen Betrag ist nicht mehr möglich. 
 
Sie können das Angebot dieser Abwendungsvereinbarung bis zur tatsächlichen Sperrung der 
Energiezufuhr in Textform annehmen. 
 
Wenn Sie diese Abwendungsvereinbarung rechtzeitig angenommen haben, wird die 
Sperrung der Stromzufuhr nicht durchgeführt. 
 
 
 
 
 
Inzell, ___________________                                    _______________________     
                                                                                                   Ort, Datum 
 
 
 
 
 
________________________                                    ________________________ 
         (Unterschrift SVI)                                                         (Unterschrift Kunde) 
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